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An den Rat der Gemeinde Kerken

z.Hd. Herrn BM Geurtz











05.04.09

Antrag zum SKS am 21.04.2009

Die BVK beantragt für den o.g. Ausschuss, dieser möge die Bildung einer Arbeitsgruppe an den SKS-Ausschuss der nächsten Ratsperiode empfehlen, die sich mit der Neuvergabe des Vertrages zum Offenen Ganztag in Kerken beschäftigt.

Begründung:

Die BVK hat bei der letzten Vergabe der Leistung des Offenen Ganztages immer wieder darauf hingewiesen, dass uns die einseitige Vertragsverhandlung mit der Caritas nicht gefallen hat und wir es lieber gesehen hätten, wenn mehrere Anbieter ihre Konzepte im Ausschuss hätten vorstellen können. 

Die CDU war damals nicht bereit, über eine Ausschreibung oder anschließend über das pädagogische Konzept der Caritas zu diskutieren.

Die BVK hält eine Auseinandersetzung mit den angebotenen Konzepten allerdings für dringend geboten und sieht im SKS-Ausschuss, der sich mit sozialen und schulischen Fragen in der Gemeinde beschäftigen soll, genau das richtige Gremium für eine solche Auseinandersetzung – vorausgesetzt die Mitglieder des Ausschusses haben Interesse an dieser Tätigkeit.

Auf folgende Inhalte sollte in den Vertragsverhandlungen und in einem Vertrag mit einem Anbieter u. a. eingegangen werden:

1) Die Anzahl der Betreuer soll mindestens ein Betreuer je zehn Kinder betragen

2) Da die Bedürfnisse von Jungen andere sind als von Mädchen soll gewährleistet sein, dass ein männlicher Betreuer anwesend ist.

3) Von den anwesenden Betreuern/innen muss mindestens einer/eine eine sozialpädagogische Ausbildung haben – alle anderen eine pädagogische, die über eine Kindergartenkinder-Betreuung deutlich hinaus geht.

4) Bei der Hausaufgabenbetreuung ist darauf zu achten, dass maximal 10 Kinder in einer Gruppe betreut werden um ein konzentriertes Arbeiten zu gewährleisten

5) Das Mittagessen soll aus einer warmen, vollwertigen Mahlzeit (Gemüse/Salat, Fleisch/Fisch, Kartoffeln/Nudeln(Reis) sowie einem Nachtisch und Mineralwasser bestehen. Die Zubereitung der Speisen sowie deren Lieferung hat zeitnah zu erfolgen um die Frische des Essens zu gewährleisten.

6) Die Betreuungszeiten sind bedarfsgerecht anzubieten. Die Kernzeit soll zwischen 08:00 und 17:00 Uhr liegen – dazu ist mindestens ein Vollbeschäftigter nötig. Im Bedarfsfall ist eine Betreuung ab 7:30 bis 17:30 Uhr anzubieten.

7) Der Anbieter muss eine Ferienbetreuung mit entsprechendem Konzept anbieten können, dass die Kinder der Verlässlichen Grundschule mit einbezieht. Hierzu ist ggf. eine gesonderte Kostenrechnung vorzulegen und den Eltern anzubieten.

8) Eine Kostenrechnung für das Gesamtkonzept ist dem Ausschuss vorzulegen.

Wir freuen uns, wenn sich der SKS intensiver als bisher um die Themen kümmert, für die er zuständig ist.

Mit freundlichen Grüßen



